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VERNEHMLASSUNGSANTWORT ZUM KONZEPT ZUR BEURTEILUNG UND KOMPETENZENTWICKLUNG 

DER MITTELSCHULLEHRPERSONEN  

 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 

Sehr geehrte Damen und Herren Erziehungsräte 

Sehr geehrte Mitarbeiter des Amtes für Mittelschulen 

 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

 

Grundsätzlich begrüssen wir das vorliegende Konzept zur Beurteilung und Kompetenzentwicklung der 

Mittelschullehrpersonen.  

 

Die Trennung vom Beurteilungsverfahren und der Entwicklung der Mittelschullehrperson erachten wir als 

positiv und sinnvoll. Denn dadurch kann grundsätzlich unabhängig von der Beurteilung eine Entwicklung 

für die Mittelschullehrpersonen angegangen werden.  

 

Zu überlegen wäre es, den Zyklus der Beurteilung auf 8 – 10 Jahre auszudehnen, was dem Lebenszyklus 

der Lehrpersonen eher entsprechen und allenfalls auch noch die Kosten senken würde. 

 

Bei der Beurteilung der Lehrpersonen ist auf grosse Sorgfalt zu achten. Besonders bei einer negativen 

Beurteilung erachten wir es als notwendig, dass die Lehrperson beim zweiten Unterrichtsbesuch durch 

eine zweite, unabhängige Person visitiert und beurteilt wird. Nach einem allfälligen Stufenstopp muss für 

eine erneute Beurteilung ebenfalls eine unabhängige Fachperson beigezogen werden. 

 

Im Konzept fehlt der Hinweis auf die Möglichkeit einer Einsprache oder eines Rekurses gegen einen ne-

gativen Entscheid. Dies muss im Konzept klar geregelt werden. 

 

Um die Schulqualität zu erhalten und zu verbessern, werden bei den Entwicklungsmöglichkeiten ver-

schiedene Massnahmen aufgezählt. Es ist vorgesehen, dass diese im Rahmen der vorhandenen Res-

sourcen durchgeführt werden können. Es ist unabdingbar, dass der finanzielle Rahmen im Konzept be-

ziffert wird. Zudem ist sicherzustellen, dass diese Mittel auch zur Verfügung stehen, jährlich budgetiert 

und damit garantiert werden. 

Nur unter dieser Voraussetzung darf das Konzept umgesetzt werden. 

 

 

Erziehungsrat 

des Kantons St.Gallen 

Davidstrasse 31 

9001 St.Gallen 
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Wir erwarten gerne, dass unsere Anliegen und Forderungen im Konzept ihren Niederschlag finden.  

 

Freundliche Grüsse 

KLV St. Gallen 

 

 

 

Hansjörg Bauer Claudia Frei Hansruedi Vogel  

KLV-Präsidium KLV-Präsidium KLV-Präsidium 

 

 

 


